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Bericht über die Einhaltung der Auskunftspflicht der Rats- und Ausschussmitglieder 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
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 Mit Inkrafttreten des Korruptionsbekämpfungsgesetzes im März 2005 fordert der Gesetzgeber in  
§ 17 von den Mitgliedern des Rates und der Ausschüsse bestimmte Auskünfte. Unter Einbeziehung 
der vorgenannten Regelung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bergisch 
Gladbach am 23.03.2006 eine neue Ehrenordnung beschlossen, in der die Auskunftspflicht der Mit-
glieder des Rates und der Ausschüsse über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ge-
genüber dem Bürgermeister konkretisiert ist.  

Über die Einhaltung der gesetzlichen Auskunftspflichten hat der Bürgermeister dem Rat schriftlich 
Bericht zu erstatten.  

Bisher haben insgesamt Personen die Auskünfte erteilt:  

Ratsmitglieder  

aus der CDU – Fraktion 15       

aus der SPD - Fraktion 12 

aus der Fraktion - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   7 

aus der FDP-Fraktion   7 

aus der Fraktion KIDitiative    4 

aus der Fraktion BfBB    3 
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Ausschussmitglieder, die als sachkundige Bürger von den Fraktionen benannt wurden 

CDU    4 

SPD      8 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN    1 

FDP    8 

KIDitiative  6 

BfBB  1 
(Stand: 12.10.2006) 
 
 
Die Rats- und Ausschussmitglieder, die ihrer gesetzlichen Auskunftspflicht noch nicht nachge-
kommen sind, werden um Übersendung der Unterlagen gebeten. 
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Finanzielle Auswirkungen: -------
1. Gesamtkosten der Maßnahme: 
2. Jährliche Folgekosten: 
3. Finanzierung: 

- Eigenanteil: 
- objektbezogene Einnahmen: 

4. Veranschlagung der Haushaltsmittel: 
5. Haushaltsstelle: -  
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